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REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
MITTELTHÜRINGEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

STRUKTURAUSSCHUSS 

Beschluss-Nr. STA 14/05/22 vom 21.02.2022 
 

der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die 
 

Stellungnahme im Rahmen des ergänzenden schriftlichen Anhörungs-
verfahrens des Thüringer Landtags in Sachen „Drittes Gesetz zur Ände-
rung der Thüringer Bauordnung – Einführung einer Abstandsregelung 
von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung“ 
 

Im September 2020 hat die CDU-Fraktion den Gesetzesentwurf „Drittes Gesetz zur Änderung der 
Thüringer Bauordnung – Einführung einer Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbe-
bauung zur Änderung der Thüringer Bauordnung“ eingebracht (Drucksache 7/1584 – Anlage 3 der 
Unterlagen). Infolge einer schriftlichen und mündlichen Anhörung zu dem Gesetzesentwurf wurde 
von der CDU-Fraktion im Juni 2021 ein Änderungsantrag eingereicht (Drucksache 7/2296 – An-
lage 4 der Unterlagen). Der zuständige Landtagsausschuss hat am 20.01.2022 beschlossen, ein 
ergänzendes schriftliches Anhörungsverfahren durchzuführen (siehe das Anschreiben des Land-
tags sowie die Anlagen 1 und 2) und dazu einen Fragenkatalog aufgesetzt (Anlage 5). 
 
Im Rahmen dieser Anhörung hat der Strukturausschuss der RPG die Gesetzesentwürfe auf der 
Grundlage der zugehörigen Unterlagen beraten und fasst folgenden Beschluss: 

Dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion (Drucksache 7/2296) wird mit folgendem Hinweis 
zugestimmt: 

In der Gesetzesbegründung zu § 91 Abs. 2 ThürBO sollte klargestellt werden, dass 
Absatz 1 bei bestehenden sowie künftig noch aufzustellenden Raumordnungsplä-
nen und Flächennutzungsplänen keine Anwendung findet.  

Die Fragen des Ausschusses für Infrastruktur, Landwirtschft und Forsten des Thüringer 
Landtages im Rahmen des schriftlichen Anhörungsverfahrens (siehe Fragenkatalog) wer-
den wie folgt beantwortet: 

Zu Nr. 1: 

 Anders als in der Fragestellung dargestellt, sind die derzeit in allen Planungsregio-
nen bestehenden Regionalpläne zur Steuerung der Windenergienutzung wirksam. 

 Sollte sich die Frage nach der Unwirksamkeit der derzeitigen Regionalplanung auf 
die laufenden Normenkontrollverfahren und die damit verbundene Überprüfung der 
Wirksamkeit beziehen: Die RPG Mittelthüringen erwartet aus der Gesetzesänderung 
keine Risiken für die laufenden Normenkontrollverfahren. 

 Soweit § 91 Abs. 2 Nr. 2 auch für künftig noch aufzustellende Raumordnungspläne 
gilt, führt der Regelungsvorschlag nicht dazu, dass es schwieriger wird, rechtssi-
chere Regionalpläne aufzustellen.  
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Zu Nr. 2: 

Die Frage fällt nicht in die Zuständigkeit der RPG Mittelthüringen, soweit § 91 Abs. 2 
Nr. 2 auch für künftig noch aufzustellende Raumordnungspläne gilt. 

Zu Nr. 3:  

 Die RPG Mittelthüringen vertritt die Auffassung, dass die pauschalen Mindestab-
stände einen „Wildwuchs“ nur innerhalb der Zone von 1.000 m um Wohngebäude 
unterbinden, nicht jedoch jenseits von 1.000 m.  

 Raumordnerische Untersagungen können im Einzelfall zur Unterbindung von „Wild-
wuchs“ nicht ausreichend sein.  

Zu Nr. 4: 

 Sollte mit der Frage in Nummer 4 danach gefragt werden, ob aus Absatz 2 Ziffer 2 
eine kommunale Öffnungsklausel in Bezug auf den angestrebten gesetzlichen Min-
destabstand abgeleitet werden kann, so ist die Planungsgemeinschaft Mittelthürin-
gen der Meinung, dass das nicht der Fall ist. 

 Sollte mit der Frage in Nummer 4 danach gefragt werden, ob aus Absatz 2 Ziffer 2 
eine Ermächtigung zur Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung in Flä-
chennutzungsplänen abgeleitet werden kann, so vertritt die Planungsgemeinschaft 
Mittelthüringen folgende Auffassung: Durch § 91 Absatz 2 Ziffer 2 ändert sich dies-
bezüglich nichts an der derzeitigen Rechtslage.  

Begründung: 

Zum Änderungsantrag der CDU-Fraktion (Drucksache 7/2296): 

§ 91 Abs. 2 Nr. 2 sieht vor, dass der in Absatz 1 festgesetzte Mindestabstand von 1.000m keine 
Anwendung findet, wenn in einem Raumordnungsplan oder einem Flächennutzungsplan eine pla-
nerische Steuerung der Windenergienutzung erfolgt. Da es im Gesetzestext keinen Hinweis darauf 
gibt, dass diese Ausnahmeregelung nur für derzeit bereits geltende Pläne gilt, ist diese Ausnah-
meregelung zweifelsfrei auch für künftig noch aufzustellende Raumordnungspläne und Flächen-
nutzungspläne anzuwenden. In dem vom Landtag versandten Fragenkatalog ist allerdings unter 
Nummer 1 die Rede davon, dass in § 91 Abs. 1 ein Tabukriterium bestimmt werde, an das die 
Regionalplanung gebunden sei. Dass sich aus § 91 Abs. 1 ein Tabukriterium ergibt, wäre aber nur 
denkbar, wenn die Ausnahmeregelung in § 91 Abs. 2 sich nicht auf künftig noch aufzustellende 
Pläne bezieht. Eine solche Ausnahme von der Ausnahme in § 91 Abs. 2 würde die Planungsge-
meinschaft Mittelthüringen nicht begrüßen: Würde die Regelung des § 91 Abs. 1 auf künftig noch 
aufzustellende Pläne anzuwenden sein, dann würde dies die künftige Ausweisung von Vorrang-
gebieten Windenergie rechtlich verkomplizieren und fachlich erschweren. Aus Sicht der Planungs-
gemeinschaft Mittelthüringen ist daher dringend eine Klarstellung dahingehend geboten, dass sich 
die Ausnahme in § 91 Abs. 2 auch auf künftig noch aufzustellende Pläne bezieht.   

Zu Nr. 1 des Fragenkatalogs: 

In allen vier Planungsregionen gibt es wirksame Regionalpläne mit Vorranggebieten Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten. 
Sollte sich die Frage nach der Unwirksamkeit der derzeitigen Regionalplanung auf die laufenden 
Normenkontrollverfahren und die damit verbundene Überprüfung der Wirksamkeit beziehen: Die 
Planungsgemeinschaft Mittelthüringen erwartet nicht, dass die Gesetzesänderung die Wirksam-
keit der derzeitigen Pläne negativ beeinflussen könnte, denn geltende Regionalpläne sind von der 
Regelung ausgenommen. 

Zur Aufstellung künftiger Regionalpläne: Siehe oben die Ausführungen zum Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion. 
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Zu Nr. 3 des Fragenkatalogs: 

Die regionalplaneriche Steuerung durch die Festlegung von Vorranggebieten mit Eignungswirkung 
dient insbesondere einer Konzentration der raumbedeutsamen Windenergienutzung. Fehlt eine 
solche regionalplanerische Steuerung der Windenergienutzung kann es – trotz eines landesrecht-
lichen Mindestabstandes – zu „Wildwuchs“ kommen (jenseits des 1.000 m Abstands). Gerade in 
Mittelthüringen gibt es viele Orte, die mehr als 2 km voneinander entfernt sind, so dass zwischen 
den Orten teilweise durchaus sehr große Bereiche verbleiben, in denen auch nach Einführung 
eines gesetzlichen Mindestabstandes weiterhin Windenergieanlagen privilegiert errichtet werden 
könnten. 

Raumordnerische Untersagungen gemäß § 12 Raumordnungsgesetz zugunsten der Regionalpla-
nung können einerseits auf Grundlage von wirksamen Zielen der Raumordnung erlassen werden 
und andererseits zur Sicherung in Aufstellung befindlicher Ziele der Raumordnung befristet erfol-
gen. Von in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung kann in der Regel ab Vorliegen 
eines Planentwurfes (Beschluss des Planungsträgers erforderlich) ausgegangen werden. Bei feh-
lender regionalplanerischer Steuerung der Windenergienutzung (etwa durch Unwirksamkeit der 
Planung im Rahmen gerichtlicher Überprüfungen) können in Mittelthüringen nur wenige anderwei-
tige Festlegungen (z.B. Vorranggebiete für Freiraumsicherung) eine raumordnersiche Untersa-
gung begründen. Gelingt es etwa nach einer gerichtlichen Entscheidung zur Unwirksamkeit eines 
Regionalplans nicht rechtzeitig, einen neuen Planentwurf zur Steuerung der Windenergienutzung 
zu erarbeiten, kann „Wildwuchs“ entstehen. 

Zu Nr. 4 des Fragenkatalogs: 

Sollte mit der Frage in Nummer 4 danach gefragt werden, ob aus Absatz 2 Ziffer 2 eine kommunale 
Öffnungsklausel in Bezug auf den angestrebten gesetzlichen Mindestabstand abgeleitet werden 
kann: Nach Absatz 2 Ziffer 2 findet der angestrebte 1.000 m Abstand keine Anwendung, wenn in 
einem Flächennutzungsplan oder Raumordnungsplan eine Darstellung bzw. Festlegung für die 
Zwecke des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist. Demzufolge können die Gemeinden und die 
Träger der Regionalplanung entsprechende Darstellungen bzw. Festlegungen unabhängig des 
angestrebten Mindestabstandes treffen. Im Zulassungsverfahren würde § 91 Abs. 1 ThürBO dann 
keine Anwendung finden. 

Sollte mit der Frage in Nummer 4 danach gefragt werden, ob aus Absatz 2 Ziffer 2 eine Ermächti-
gung zur Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung in Flächennutzungsplänen abge-
leitet werden kann: Bereits heute ist es in Thüringen nicht verboten, in Flächennutzungsplänen 
Flächen für die Windenergienutzung vorzusehen. Solange jedoch eine regionalplanerische Steu-
erung der Windenergienutzung vorliegt, müssen diese kommunalen Planungen die regionalplane-
rischen Ausweisungen übernehmen. Denn Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die 
Ziele der Raumordnung anzupassen. Daher müsste ein Flächennutzungsplan, der Flächen für die 
Windenergienutzungs vorsieht, an Vorranggebiete Windenergie aus dem Regionalplan angepasst 
werden – denn Vorranggebiete stellen Ziele der Raumordnung dar. Daran würde sich auch durch 
die vorgesehene Regelung in § 91 Abs. 2 nichts ändern.  

Abstimmungsergebnis: 

Mitglieder gesamt: 7 
Anwesende Stimmberichtigte: 5 
Zustimmung: 5 
Gegenstimmen: 0 
Enthaltung: 0 

gez. Bausewein 
Vorsitzender 


